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RS OGH 1959/4/29 IVZR265/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1959

Norm

EheG §24

Rechtssatz

Erweist sich die Klage eines in einer bigamischen Ehe lebenden Ehegatten auf Nichtigerklärung dieser Ehe als

Betätigung einer sittlich verwer2ichen Gesinnung, so kann in der Klageerhebung eine unzulässige Rechtsausübung

liegen. Die Abweisung der Klage aus diesem Grunde schließt eine erneute Nichtigkeitsklage - insbesondere durch

einen anderen Klageberechtigten - nicht aus, sofern ihrer Erhebung der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung

nicht bzw nicht mehr entgegensteht.

Veröff: JZ 1959,633 (mit Anmerkung von Dr Müller-Freienfels)
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